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g Im oben angeführten Falle war bewieſen, daß der
Aufenthalt un der Pfarre eiligen Martin zur Zeit der Trauung
noch nicht angefangen war. Die Brautleute onnten auch nicht als
vagi betrachtet werden; denn die Braut atte, als noch minderjährig,
ihr Domizil bei den Eltern mn der Pfarre zum heiligen Antonius;
der Bräutigam ſein Domizil noch in dem früher bewohnten
Haus mn der Pfarre zur heiligen Eliſabeth (Er hatte nämlich zur
Zeit der Trauung dieſe ſeine rühere Wohnung noch nicht aufgegeben,
indem noch einen eil ſeiner Einrichtung dort 0  6 und auch
den lüſſel zu jener Wohnung noch bei ſich rug Da nun die
fraglichen Brautleute un der Pfarre zum heiligen Martin ohne ele⸗
gation, weder von ette des arrer des Bräutigams no von
Seite jenes der raut, kopuliert wurden, ſo wurde ihre Ehe mit
Recht als ungültig erklärt.

Aus dem „Monitore celesiastieo“ 1906 fase 7.0
XII an genügt die Kontrition der ei

d sacra 7) Der Prieſter Tullius iſt öfters von heftigen Gewiſſens⸗
zweifeln gequält und bedauert, da 31 Prieſter iſt, keinen Konfrater
hei ſich zu haben, bei dem 9 1 vor jeder Zelebration oder Sakra  ·  —
mentſpendung, enn ihn gerade ein Skrupel quält, beichten könnte.—
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g) Im oben angeführten Falle war bewieſen, daß der faktiſche

Aufenthalt in der Pfarre zum heiligen Martin zur Zeit der Trauung

noch nicht angefangen war. Die Brautleute konnten auch nicht als

vagi betrachtet werden; denn die Braut hatte, als noch minderjährig,

ihr Domizil bei den Eltern in der Pfarre zum heiligen Antonius;

der Bräutigam hatte ſein Domizil noch in dem früher bewohnten

Haus in der Pfarre zur heiligen Eliſabeth. (Er hatte nämlich zur

Zeit der Trauung dieſe ſeine frühere Wohnung noch nicht aufgegeben,

indem er noch einen Teil ſeiner Einrichtung dort hatte und auch

den Schlüſſel zu jener Wohnung noch bei ſich trug.) Da nun die

fraglichen Brautleute in der Pfarre zum heiligen Martin ohne Dele⸗

gation, weder von Seite des Pfarrers des Bräutigams noch von

Seite jenes der Braut, kopuliert wurden, ſo wurde ihre Ehe mit

Recht als ungültig erklärt.

Aus dem „Monitore ecclesiastico“ 1906 fasc. 7..

XII. (Wann genügt die Kontrition ſtatt der Beicht

ad sacra ?) Der Prieſter Tullius iſt öfters von heftigen Gewiſſens⸗

zweifeln gequält und bedauert, da er Prieſter iſt, keinen Konfrater

bei ſich zu haben, bei dem er vor jeder Zelebration oder Sakra⸗

mentſpendung, wenn ihn gerade ein Skrupel quält, beichten könnte.

— Was ſoll ein gewiſſenhafter Beichtvater, dem er ſich anvertraut,

ihm raten?

1. Solange er ſich eines mortale nicht mit moraliſcher

Sicherheit ſchuldig weiß, genügt immer, ſelbſt vor der heiligen

Meſſe, die Kontrition ſelbſt ohne den Vorſatz zu beichten.

2. Bei einem leichten Zweifel iſt er nicht einmal ſtrenge zur

Kontrition verpflichtet.

3. Zweifelt er, ob es ihm trotz ernſter Bemühung gelungen ſei,

ſie zu erwecken, ſo hat er ſich zu beruhigen; es rechtfertigt ihn dann

die contritio existimata mit dem Empfange des heiligen Sakra⸗

mentes, und mindeſtens wäre keine heilige Funktion ein formelles

Sakrileg, da er über den wiedererlangten Gnadenſtand, den er etwa

verloren hatte, eine certitudo coniecturalis hatte, die genügt.

4. Zur Spendung aller heiligen Sakramente genügt die con-

tritio saltem existimata ſelbſt dann, wenn eine copia confessarii

vorhanden wäre und ſein mortale ein ſicheres wäre.

5. Sämtliche Funktionen außer der Zelebration und Sakra⸗

mentſpendung ſind, in mortali vorgenommen, keine ſchweren Sünden;

— bei welchem auch eine läßliche Sünde zu erkennen iſt, darüber

gehen in einigen Punkten die Meinungen auseinander, z. B. Rezi⸗

tation des Brevieres, private Erteilung des prieſterlichen Segens, be⸗

ſonders ohne Paramente. — Beſtimmt iſt die etwa vorgenommene

Eheaſſiſtenz keine ſchwere Sünde.

6. Die Spendung eines Sakramentes im Falle der höchſten

Not, z. B. der Taufe, Proviſuren, wenn die Zeit ſo ſehr drängt,

daß der Prieſter kaum mehr die Kontrition erwecken kann, iſt nichtWas ſoll ern gewiſſenhafter Beichtvater, dem CET ſich anvertraut,
Hm raten?

1. Solange * ſich eines mortale nicht mit moraliſcher
Sicherheit ſchuldig weiß, genügt immer, ſelbſt vor der heiligen
Meſſe, die Kontrition ſe ohne den Vorſatz beichten.

Bei einem leichten Zweifel iſt nicht einmal ſtrenge zur
Fontrition ver  1
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einmal eine läßliche Sünde; die gegenteilige Sentenz iſt nicht ſtichhältig
Die Austeilung der heiligen Kommunion wird von

St. Alphonſus, Gury und Mare als ſchwere Sünde betrachtet, Lugound andere halten ſie aber aus ehr triftigem Grunde nuL für eine
läßliche Sünde, weshalb man ihnen ohne großes Bedenken folgenkann. Denn da die oße tractatio Sanctissimi von ſehr vielen, auchrigoroſeren Autoren als veniale betrachtet ird ſel die immediata.ſo iſt nicht einzuſehen, weshalb dies nicht auf die Spendung ſe aus
zudehnen iſt. Auch die Spendung der übrigen Sakramente IN mortali
iſt 1, treng. III Aus dem Grunde ſchwer un weil
ſie IN mortali konfiziert werden In dem Augenblicke der Spendung.Bei der Euchariſtie aber iſt die Konfektion (Wandlung) von der
bloßen Spendung auseinanderzuhalten.Vor der heiligen Meſſe muß der Zelebrant beichten, wenn
en moralif ſicher iſt, ſchwer geſündigt zu haben. Dies iſt (analogfür die Laienkommunion) nach der richtigeren () Meinung nicht bloßenn kirchliches ſondern ein gottmenſchliches Gebot Gründe, bei
fehlender COopia COonfessarii mit (COntritio (sSaltem eXIStimata) 3zelebrieren, önnen nUuLr un einer Notwendigkeit gelegen ſein; ſo zumBeiſpiel Confectio viatici, infamia. scandalum, SaCrUINL die de
Praecepto. 81 Sacerdos 20 10 tenetur; iſt der Prieſter aber zurPflichtmeſſe nicht VI muneris verpflichtet, ſo kann ihn uUL eine Im
Unterlaſſungsfalle 3u befürchtende Infamia zur Zelebration berechtigen.Eine bloße admiratio entſchuldigt ihn nicht, wohl aber die da⸗
mit aſt immer verbundene infamia, Sinistra 10Cutio. ſelbſtden gewöhnlichen Tagen des Jahres. Die Sacerdotis läßtMare mit Recht nicht als entſchuldigend gelten, außer die „Valdegravis“ (Inst. IIIOT. II 10 1550 12 60 Das Vor⸗
handenſein vieler undata uſw entſchuldigt noch nicht. Erinnert
ſich der Prieſter Unter der heiligen M ſſe an eine ſchwere, n der
letzten Beicht begangene Sünde, ſo wird EL in Praxi kaum jemals
vor der Wandlung unterbrechen, oder einen der etwa dienenden Aſſiſtenten beichten können, obſchon, die Umſtände dies ausnahms⸗weiſe ermöglichen, dies Vorſchrift wäre die Meßrubriken.)Die Copia Confessarii iſt ſo auszulegen, daß ein Sacerdos
1uvenis affinis uſw nicht einem „Fehlen der COpia“ gleichzuachteniſt und darum von der Beichtpflicht nicht enthebt. Ob aber eine
verecun ſia, die nicht ſich mit der Beicht einer Todſünde verUnden iſt, ſondern Aus rein äußerem Grunde entſteht Uund gravisiſt entſchuldigt, iſt kontrovers, ein Onkel einem prieſter⸗lichen Neffen gehen müßte (Cf. Noldin. Th. mor. III 141) Diemildere Anſicht iſt probabel. Aehnlich läge der Fall, wenn der
einzige Prieſter, der 3 Gebote ſtünde, betrunken wäre, oder ſo Uungerndie Beicht eines Mitbruders abnähme oder in einem ſo ehr 9eſpannten Verhältniſſe mit ihm lebt, daß man die COnfeéssio kaum
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urgieren könnte oder der Pönitent ſich gerade durch die Beicht bei
ihm, wenn elbe nicht geheim ge  chen kann, einer infamia ausſetzen
mu Auf die Anfrage eines Beichtvaters, ob einn Prieſter, der
chwer geſündigt hat und bei der Beicht ſich nicht entſchließen kann,
den eſten Vorſatz machen, Im 0 eines relapsus bei dem
einzigen Gebote ſtehenden Prieſter vor der Zelebration beichten,
abſolviert werden könne, hat die Pönitenziarie geantwortet: Dilata“
und damit wohl indirekt die ausnahmsweiſe Möglichkeit entſchul
digender Gründe zugegeben.

Hat Tullius einer Notwendigkeit ohne Beicht
zelebriert, ſo iſt e durch das COnC TI ver  1  2 I dieſelbe ſobald
als möglich verrichten. Die Autoren verſtehen darunter gewöhn⸗
lich drei Tage Will ETL aber nächſten Tag wieder zelebrieren,
0 darf ETL ſelbſtredend nicht drei Tage varten, ſondern muß vor
der Zelebration beichten. Hat e* In necessitate ohne Kontrition
zelebriert, ſo halten Stn und Mare ihn zur baldigſt mög⸗
lichen Beicht für verpflichtet, andere ſprechen ihn mit mehr Grund
frei, da der Zweck des kirchlichen Gebotes ſchon zum größten Teil
vereitelt iſt Hat ohne Notfall zelebriert nd mithin Offenbar
ſakrilegiſch, iſt ERr nach der tridentiniſchen orſchri zur ſofortigen
Beicht beſtimmt nicht verpflichtet, ſolange EL nicht neuerdings zele⸗
brieren will

Dieſes Gebot gilt In analogen en nicht für Laien,
die Iim Notfall mit oder ohne Kontrition kommuniziert haben; ſie
önnten alſo QAn ſich bis zur nächſten Oſterbeichte warten, DTOD
abilius; denn das Trid ſpricht nul vom rieſter, der zelebrieren will

11 Daß ſchließlich Tullius ni etwa Sünden, die
3 beichten vergeſſen, die heilige Meſſe unterlaſſen muß, iſt ſelbſt
redend. Von ſeinem Gewiſſenszuſtande äng (S auch ab, ob die
für Skrupulanten geltenden Regeln auf ihn Anwendung finden.

Es ſei noch darauf hingewieſen, daß die Rubriken des
Missale, Iim Falle die begangenen Sünden eine Dollutio graviter
Culpabilis, auch etwa nimia crapula entſtand, die Zelebration
für den folgenden Tag 57  ad iudieium (onfessarii“ verbieten, (das
— (be gälte natürlich von einer Copula). Die Uebertretung dieſer Vor
ſchri ohne Dispenſe des Beichtvaters wäre nUL eine äßliche Sünde
und darum ImM Notfalle von ſelbſt rlaubt

Aus all dem eſagten mag Tullius
Fels

ſich ſein Gewiſſen formieren.  Rett.
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